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PROF. PETER FILZMAIER

Filzmaier
analysiert

Gerichtsprozesse
als Wahlkampf

Rechtlich ist alles klar.
Es steht weder in der

amerikanischen Verfassung
noch in irgendeinem Gesetz
des Landes, dass ein Präsi-
dentschaftskandidat kein
solcher sein darf, nur weil er
in Gerichtsprozessen ange-
klagt oder sogar schuldig ge-
sprochen wird. Theoretisch
wäre es sogar möglich, dass
Trump gewählt wird, Gerich-
te ihn davor oder nachher
verurteilen und er als Präsi-
dent aus dem Gefängnis re-
giert. Weil er sich nicht in al-
len Fällen selbst begnadigen
dürfte.

Es gibt übrigens nichts,
was es nicht gibt. 1920

kandidierte Eugene Debs als
Präsident, obwohl ein Ge-
richt ihn im Ersten Weltkrieg
als Aufwiegler zu einer 30-
jährigen (!) Haftstrafe ver-
urteilt hatte. 900.000 Ameri-
kaner wählten Debs. In
einem so großen Land ist das
nicht viel, aber immerhin.
Für Trump wären selbst im
Fall eines Schuldspruchs
Millionen.

Ein gewisser James
Trafficant war in den

USA jahrzehntelang Volks-
vertreter aus Ohio und kandi-
dierte 2002 nochmals, ob-
wohl ein Gericht ihn nach Er-
mittlungen wegen Schutz-
gelderpressung, Bestechung,
Behinderung der Justiz und
Steuerhinterziehung zu einer
mehrjährigen Haftstrafe ver-
urteilt hatte. Die Wahl ge-
wann er allerdings nicht.
Statt im Kongress – dem US-
Parlament – saß er im Ge-
fängnis.

Da haben sich die Öster-
reicher eine schlauere

Lösung überlegt. Wird ein
Politiker zu einer Haftstrafe
von mindestens einem hal-
ben Jahr unbedingt oder
einem Jahr auf Bewährung
verurteilt, so verliert er sein
Amt. Das gilt für Parla-
mentsabgeordnete und Mi-
nister oder Bundeskanzler

sowie Landeshauptleute und
Bürgermeister gleicherma-
ßen. Wobei nur Regierungs-
mitglieder auf Bundes- und
Landesebene von den Volks-
vertretern im Nationalrat
oder den Landtagen mittels
eines politischen Misstrau-
ensvotums abwählbar sind.
Hinzu kommt die Möglich-
keit einer Ministeranklage

Donald Trump wurde wegen Finanzbetruges verurteilt. Außerdem
ist er wegen Verschwörung, Wahlmanipulation und

Unterschlagung geheimer Regierungsdokumente angeklagt.
Zugleich wird Trump 2024 mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit als Kandidat seiner Republikanischen Partei für
das Präsidentenamt antreten. Wie passt das alles zusammen?

vor dem heimischen Verfas-
sungsgerichtshof.

Einen Abgeordneten
zum Nationalrat aber,

der ein paar Monate hinter
schwedischen Gardinen im
Häfn sitzt, den kann bloß
sein Parteiklub rauswerfen,
doch sein Mandat als unser
aller Vertreter behält er als

ỳ Der Hammer als Zeichen
der US-Justiz. Trump
scheinen Richtersprüche
allerdings nur wenig zu
interessieren. Für ihn ist alles
eine große Verschwörung. ý
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kann man umgekehrt auch so
argumentieren: Was, wenn
jemand freigesprochen wird
und sein sozusagen politi-
scher Schaden nicht wieder-
gutzumachen ist? Wer wie
Kurz zurückgetreten ist, be-
kommt schließlich bei einem
Freispruch sein Amt in der
Politik nicht zurück. Der ent-
scheidende Punkt wäre hier,
dass man ja die Unschulds-
vermutung ernst nehmen
muss. Niemand dürfte als
vermeintlich Schuldiger stig-
matisiert werden, solange es
kein rechtskräftiges Urteil
gibt.

Auch dieser Fall ist nicht
bloß theoretisch. In Vor-

arlberg gab es mal einen Bür-
germeister, der – pikanter-
weise von seiner ehemaligen
Geliebten – der Vergewalti-
gung beschuldigt wurde. Soll
oder muss so jemand sein
Amt abgeben? Letztlich wur-
de dieser Politiker vor Ge-
richt freigesprochen. Man-
che sprachen von einem
„Freispruch im Zweifel“, ob-
wohlesdasrechtlichgarnicht
gibt.

Das zeigt das Dilemma.
Trotz des späteren Frei-

spruchs ist die Vorstellung
schräg, dass jemand prak-
tisch gleichzeitig sowohl voll-
mundige Wahlkampfreden
über die eigene Ehrwürdig-
keit schwingt als auch vor Ge-
richt erklären muss, nieman-
den vergewaltigt zu haben. In
Wahrheit gehen Wahl-
kampf-undGerichtskommu-
nikation ineinander über.

Wie das? Der englische
Fachbegriff nennt sich

„Litigation PR“. Gemeint ist
die prozessbegleitende Öf-
fentlichkeitsarbeit während
eines Gerichtsverfahrens.
Diese ist das gute Recht jedes
Angeklagten, um einen
Imageschaden für seine Per-
son zu verhindern. Wer
Wahlkampf- und Medien-
tricks gut beherrscht, hat da-
bei einen Vorteil. Donald
Trump ist aber der skrupello-
se Meister in dieser Disziplin,
der nicht einmal vor einer
Missachtung der Gerichte
zurückschreckt.

sogenannter wilder Abgeord-
neter bis zur nächsten Wahl.
Da könnte man nur hoffen,
dass es nie zu einer Abstim-
mung kommt, bei welcher
eine einzige Stimme – die des
„Häfnbruders“ – entschei-
det.

Superschlau ist unsere
Regelung also doch

nicht, da es ja kaum vorstell-
bar ist, dass jemand bis zu
sechs Monate lang im Ge-
fängnis sitzt und im Parla-
ment gleichzeitig in unser al-
ler Namen beispielsweise bei
Strafgesetzen mitreden soll.
Generell gilt, dass – so wurde
etwa der notwendige Rück-
tritt von Sebastian Kurz ar-
gumentiert – jemand bereits

als Angeklagter kaum in der
Lage ist, als Politiker best-
möglich für die Republik Ös-
terreich zu arbeiten.

Es braucht einen demo-
kratiepolitischen

Grundkonsens darüber,
wann jemand rücktrittsreif
ist. Das Strafrecht allein ist
nicht ausreichend. Freilich

ỳ Egal, wie oft
Donald Trump
angeklagt wird,
seine Anhänger
scheint das
geradezu zu
beflügeln. Er wird
ziemlich sicher
2024 als
Kandidat der
Republikaner ins
Rennen gehen.
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